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Am grössten war der Ausfall gegenüber 1931 bei den Vermögensverkehrssteuern.

In diese Gruppe gehören die Handänderungssteuern, die Erbschaftssteuern

und die Coupon- und Stempelgebühren. Die gesamten Verbrauchssteuern

und Zolleinnahmen waren dagegen 1936 höher als 1931. Die indirekten
Steuern wurden somit zugunsten der direkten Steuern erhöht. Wenn es auch
falsch ist, die Unterscheidung von direkten und indirekten Steuern mit der
Unterscheidung zwischen sozialen und unsozialen Steuern gleichzusetzen (denn
direkte Steuern auf Luxusartikel und Vergnügungen sind sozial durchaus
gerechtfertigt), so ist es doch unbestritten, dass während den letzten Jahren sehr
viele sozial bedenkliche Steuern eingeführt worden sind, so beim Bund die
Zollzuschläge auf Fetten, Oelen und Zucker. Die Steuerlast erfuhr dadurch eine
Verschiebung auf Kosten der unbemittelten Bevölkerungskreise. Dies wirkte
der weiter oben erwähnten stärkeren Belastung der höheren Einkommens- und
Vermögensschichten entgegen. Denn direkte Konsumsteuern bedeuten in Tat
und Wahrheit degressive Steuern. Prozentual werden die höheren Einkommensstufen

durch sie bedeutend weniger stark belastet.
Die gesamten Steuereinnahmen verteilten sich 1931 und 1934 auf die drei

Steuergruppen wie folgt:
1931 1934

Vermögens- und Einkommenssteuern 53,0 % 52,8 %
Vermögensverkehrssteuern 12,0 % 9,9 %
Besitz- und Konsumsteuern 35,0 % 37,3 %

100,0 % 100,0 %

Der Anteil der Besitz- und Konsumsteuern ist von 35 auf 37,3 Prozent
angestiegen. Es muss daher danach getrachtet werden, dass in Zukunft die
direkten Steuern und die Vermögensverkehrssteuern stärker ausgebaut werden.

Arbeiterbewegung.
Bau- und Holzarbeiter.

Der Streik der Plattenleger in Lausanne ist nach
fünfwöchiger Dauer erfolgreich abgeschlossen worden. Der Tariflohn ist von
Fr. 1.50 auf Fr. 1.65 erhöht worden; eine Erhöhung um 10 Rappen hat sofort
einzutreten, weitere 5 Rappen sollen am 1. September folgen. Die Gruppe zählt
jetzt wieder 120 Mann.

Die Bewegung der Zimmerleute in Lausanne wurde durch
Vermittlung des Einigungsamtes beigelegt. Erreicht wurde eine Erhöhung der
Stundenlöhne um 10 Cts.

Föderativverband.
Im Verlaufe des Monats Mai haben verschiedene Konferenzen zwischen

den Vertretern des Föderativverbandes und dem Bundesrat betreffend Milderung
des Lohnabbaues für das eidgenössische Personal

stattgefunden. Diese Verhandlungen erstreckten sich sowohl auf die Begehren
des Föderativverbandes betreffend Milderungen, die bereits auf 1. Juli 1937
eintreten sollten, als auf die Regelung der Lohnfragen ab 1. Januar 1938. Ein
Entscheid ist noch nicht gefallen; die Argumente der Personalvertreter mussten
von den Vertretern der Landesregierung zu einem grossen Teil als berechtigt
anerkannt werden. Bezüglich der Lohngestaltung auf 1. Januar 1938 gehen die
Anträge des Föderativverbandes dahin, namentlich für die untern Kate-
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gorien eine Entlastung herbeizuführen. Zu diesem Zwecke soll der abzugsfreie

Betrag von 1600 auf 2400 Fr. erhöht werden, während der prozentuale
Abbau von 15 auf 10 Prozent herabgesetzt werden soll. Beantragt wird ferner
eine Milderung des Abbaues auf den reglementarischen Nebenbezügen um
50 Prozent.

Metall- und Uhrenarbeiter.
Der Konflikt in der Metallzifferblattindustrie ist nach

mehrwöchigem Streik durch Vereinbarung beigelegt worden. Es wurde ein

Gesamtvertrag für die Uhren industrie abgeschlossen. Es handelt
sich um einen Rahmenvertrag, der für die einzelnen Branchen weitere Verhandlungen

notwendig macht. Arbeiter und Unternehmer haben sich darin
verpflichtet, bis Ende des laufenden Jahres den Arbeitsfrieden zu wahren. Von den

Unternehmern wird die grundsätzliche Bereitschaft auf Erhöhung

der ungenügenden Löhne erklärt; ferner sollen die im Jahre

1929 gewährten Ferien wieder eingeführt und verbessert werden. Falls die

Unterhandlungen in den einzelnen Branchen nicht zum Ziel führen, sollen die

noch bestehenden Differenzen durch ein paritätisches Schiedsgericht endgültig
entschieden werden. Massregelungen sollen beiderseits unterbleiben.

Johannes Müller.
Am 31. Mai starb in St. Gallen der Präsident des Christlichnationalen

Gewerkschaftsbundes, Johannes Müller. Der Verstorbene war zu stark mit der

Arbeiterschaft verbunden, als dass er nicht die gefährlichen Tendenzen der

herrschenden Politik eingesehen hätte. Er nahm denn auch in der Wirtschaftsund

Sozialpolitik einen Standpunkt ein, der vom unsrigen nicht stark abwich.

Dennoch brachte er es nicht über sich, gemeinsam mit der übrigen
Arbeiterbewegung den Kampf gegen die grosskapitalistischen Interessen und die
politische Reaktion zu führen. Er war zu stark mit der konservativen Partei ver-
flochten, obwohl er deren verhängnisvolle Rolle in der schweizerischen Politik
einsah. Seinem Einfluss ist es zuzuschreiben, dass die christlichnationalen
Organisationen bei der Kriseninitiative nachträglich in die Reihen der Gegner
abschwenkten und sich auch bei der Richtlinienbewegung auf die Seite stellten.

Buchbesprechungen.
Das schweizerische Obligationenrecht. Textausgabe mit Einleitung,

Anmerkungen, Ausführungserlassen, Handelsregisterverordnungen und Sachregister,
herausgegeben von Dr. W. Schönenberger, Schulthess & Co., Zürich. 1937.

Fr. 6.—.
Das revidierte Obligationenrecht, das auf 1. Juli dieses Jahres in Kraft

tritt, ist bereits im Druck erschienen. Die Textausgabe, die von Bundesrichter
Schönenberger bearbeitet ist, hebt alle Neuerungen im Gesetzestext durch
besondern Druck hervor. Ein ausführliches Sachregister erleichtert das
Nachschlagen. Ausserdem sind Hinweise auf das frühere schweizerische und das
ausländische Recht angebracht.

F. A. Brockhaus. Konversationslexikon. Verlag Brockhaus, Leipzig.
«All-Buch» heisst nach neudeutscher Sprache die neue 4bändige Ausgabe

dieses Werkes. Neudeutsch ist leider auch der Inhalt. Er ist tendenziös, und
was ebenso bedenklich ist, unzuverlässig. Das «All-Buch» können wir nicht
empfehlen.
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